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E u r o p a w a h l   a m   0 9 . 0 6 . 2 0 2 4 
 

Erläuterungen und Hinweise 
für Briefwahlvorsteher*innen und Schriftführer*innen und Stellvertreter*innen  

 
Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird nachstehend ausschließlich die männliche 
Form verwendet. Selbstverständlich beziehen sich die Erläuterungen und Angaben auch auf 
die weiteren Geschlechter. 

 

Das Wahlamt möchte sich zunächst für Ihre Mithilfe an der Durchführung der Europawahl 
bedanken. 

Die eigentliche Wahlhandlung sowie Ermittlung und Feststellung der Wahlergebnisse vollzieht 
sich in den einzelnen Wahlbezirken. Hierbei ist dem Wahlvorstand eine zentrale Rolle im 
Wahlgeschehen zugewiesen worden.  
 
Ein ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung und der Ermittlung der Wahlergebnisse ist 
nur dann gesichert, wenn Sie mit allen Einzelheiten der Wahl sicher vertraut sind.  
 
Die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise sollen Sie über Ihre Aufgaben am 
Wahlsonntag unterrichten und dazu beitragen, dass ein reibungsloser und zügiger Wahlablauf 
gewährleistet ist. 
 
In Zweifelsfällen und für Rückfragen stehen Ihnen Herr Rathje und Frau Pantiou vom Wahlamt 
der Stadt Neuss jederzeit gerne zur Verfügung.  
 
Am Wahlsonntag ist das Wahlamt nur unter der Rufnummer  
 

02131/90-3288 
zu erreichen. 
 

 

Stadt Neuss  

Ihr Wahlamt    
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1. ALLGEMEINE HINWEISE 
 

a. Die Mitglieder des Wahlvorstandes müssen identifizierbar sein und dürfen daher 
während der Verhandlung, Beratung und Entscheidung in öffentlicher Sitzung ihr Gesicht 
nicht in einer Weise verhüllen, die die vertrauensvolle Kommunikation behindert oder die 
unparteiische Wahrnehmung ihres Amtes in Frage zu stellen geeignet ist. 
 

b. Private Foto- und Videoaufnahmen im Wahlraum sind nicht erlaubt und sofort zu 
unterbinden. Dies gilt insbesondere für Videos und Fotos in der Wahlkabine.  
 

Foto- und Videoaufnahmen von Medienvertretern sind zu unterbinden, wenn hierdurch die 
Tätigkeit des Wahlvorstandes ernsthaft beeinträchtigt wird, wenn die Stimmabgabe 
schwerwiegend gestört wird oder, wenn dadurch Persönlichkeitsrechte von Zuschauern 
oder Wahlbeobachtern verletzt werden. Für derartige Aufnahmen ist eine Genehmigung 
des Wahlvorstehers erforderlich, die er nur mit Zustimmung der Betroffenen erteilen darf. 
 

c. Der Wahlvorstand erhält ein Negativverzeichnis. In diesem Negativverzeichnis werden 
alle Wahlscheine des Rhein-Kreis Neuss angegeben, die für ungültig erklärt worden sind. 

 
d. Sofern der Wahlschein nicht für ungültig erklärt worden ist, kann er dennoch Anlass zu 

Bedenken geben, wenn einer der in § 68 Abs. 2 der Europawahlordnung (EuWO) i.V.m. § 
4 des Europawahlgesetzes (EuWG) und § 39 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes (BWahlG) 
genannten Fälle vorliegt (siehe im Einzelnen unter Ziffer 7). Der gesamte Wahlvorstand 
beschließt über die Zulassung oder Zurückweisung eines solchen Wahlscheins.  
 

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt; ihre 
Stimmen gelten als nicht abgegeben.  

 
e. Die Vordrucke für die Schnellmeldungen sind mit einem für jeden Wahlbezirk 

gesonderten Passwort versehen. Bei Ihrem Anruf im Wahlamt zur Ergebnisübermittlung 
ist zunächst das Passwort durchzugeben, bevor schließlich die einzelnen Ergebnisse an 
das Wahlamt weitergegeben werden können. 

 
 

2. ZUSAMMENSETZUNG DES WAHLVORSTANDES 
 

Der Wahlvorstand besteht aus dem  

 Wahlvorsteher,  
 

 stellvertretenden Wahlvorsteher, 
 

 Schriftführer, 
 

 stellvertretenden Schriftführer und 
 

 mindestens einem bis zu fünf weiteren Beisitzern.  
 
Sollten Mitglieder des Wahlvorstandes am Wahltage bis 13.40 Uhr nicht erschienen sein, 
verständigen Sie bitte umgehend das Wahlamt (Telefon 02131-90-3288). Soweit es möglich 
ist, wird Ersatz gestellt.  

 
Bitte beachten Sie, dass während der Wahlhandlung (13.30 Uhr bis 18.00 Uhr) mindestens 
drei Mitglieder des Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder 
die jeweiligen Vertreter im Wahlraum anwesend sein müssen.  
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Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses sollen alle Mitglieder des 
Wahlvorstandes anwesend sein; es müssen jedoch mindestens fünf Mitglieder des 
Wahlvorstandes, darunter der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Vertreter, 
anwesend sein.  
 
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die vom Gesetzgeber festgesetzte Mindestzahl 
in jedem Fall im Wahllokal vertreten sein muss.  
 
Der Wahlvorstand entscheidet mit Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme 
des Wahlvorstehers den Ausschlag. 
 
Mitglieder des Wahlvorstandes dürfen während ihrer Tätigkeit keine auf ihre politische 
Überzeugung hinweisenden Zeichen sichtbar tragen (Wahlplakette, Anstecknadel, 
Parteiabzeichen etc.). 
 
 

3. PRÜFUNG DER WAHLUNTERLAGEN 
 
Die Wahlunterlagen werden am Wahltag vom Wahlamt in den jeweiligen Wahlraum gebracht. 
Sie sind anhand der im Koffer befindlichen Checkliste auf Vollzähligkeit und Richtigkeit zu 
überprüfen.  
 
Bitte schauen Sie insbesondere, ob es sich um die jeweiligen Unterlagen des richtigen 
Briefwahlbezirks handelt. 
 
 

4. ERÖFFNUNG DER WAHLHANDLUNG (§ 46 EuWO) 
 

Die Wahlhandlung wird in der Weise eröffnet, dass der Wahlvorsteher die Beisitzer zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes sowie zur Verschwiegenheit über die ihnen bei 
ihrer amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen, insbesondere über alle dem 
Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, verpflichtet.  
 
 

5. ÖFFENTLICHKEIT DER WAHL (§ 47 EuWO) 
 

Eine eigentliche Wahlhandlung findet vor dem Briefwahlvorstand nicht statt, was allerdings 
nicht bedeutet, dass der Briefwahlvorstand unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitet. 
Vielmehr ist die gesamte Tätigkeit des Briefwahlvorstandes öffentlich, d.h. jedermann hat 
Zutritt zum Wahlraum, soweit dies ohne Störung des Wahlgeschäftes möglich ist.   
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6. TÄTIGKEITEN DES BRIEFWAHLVORSTANDES (§ 68 EuWO)  
 

Zunächst werden die vom Wahlamt vorsortierten und übergebenen roten Wahlbriefe auf den 
richtigen Briefwahlbezirk geprüft und die Anzahl der Wahlbriefe ermittelt. 

Befinden sich unter den Wahlbriefen eines Briefwahlvorstandes auch Wahlbriefe eines 
anderen Briefwahlbezirkes, dürfen solche Briefe nicht zurückgewiesen werden, sondern sind 
dem Wahlamt (Tel.: 90-3288, Zimmer U.231, Rathaus) oder dem zuständigen 
Briefwahlvorstand zu übergeben. 

Die ermittelte Anzahl der Wahlbriefe ist unter Ziffer 2.3 in die Briefwahlniederschrift 
einzutragen. 

 

Die am Wahltag bis 18:00 Uhr beim Wahlamt eingehenden Wahlbriefe werden umgehend 
durch das Wahlamt dem Briefwahlvorsteher oder Stellvertreter nachgereicht.  

Beachten Sie hier, dass die Briefkästen des Rathauses um Punkt 18:00 Uhr geleert 
werden und sich dann eine zeitliche Verzögerung ergibt, bis alle Wahlbriefe auf die 
Briefwahllokale verteilt sind.  

Warten Sie also eine Zeit lang ab, bevor Sie die Anzahl dieser dazu gekommenen Wahlbriefe 
in der Wahlniederschrift unter Ziffer 2.4 eintragen.  

Nachdem sich der Wahlvorstand von der vollständig leeren Wahlurne überzeugt hat, 
verschließt der Wahlvorsteher die Urne, indem er durch die für ein Schloss vorgesehene 
Öffnung ein Stück Kordel zieht, verknotet und um den Knoten eine Siegelmarke anbringt. Die 
Wahlurne darf bis zum Schluss der Wahlhandlung (18.00 Uhr) nicht mehr geöffnet werden. 

 

Anschließend erfolgt die Arbeit des Briefwahlvorstandes in zwei wesentlichen Schritten: 

 im Schritt 1 erfolgt Öffnen und Prüfen der Wahlbriefe und Einwerfen der 
Stimmzettelumschläge in die verschlossene Urne (unter Punkt 7 dieses Leitfadens)  
 

 im Schritt 2 findet nach 18 Uhr die Auszählung und Ergebnisfeststellung der 
Stimmzettel statt (unter Punkt 8 dieses Leitfadens). 
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7. SCHRITT 1 – ÖFFNEN UND PRÜFEN DER WAHLBRIEFE (§ 68 Abs. 
1 und 2 EuWO) 

 

Die roten Wahlbriefe werden einzeln geöffnet und der Wahlschein und der weiße 
verschlossene Stimmzettelumschlag entnommen. 

 

Dabei ist bei jedem Wahlschein darauf zu achten, ob er im Verzeichnis der für ungültig 
erklärten Wahlscheine, sog. Negativverzeichnis, aufgeführt ist (dann bitte den Wahlbrief 
aussondern).  

 

Bestehen keine Bedenken gegen den Wahlbrief, so ist er zuzulassen. Der verschlossene 
Stimmzettelumschlag ist in die Wahlurne einzuwerfen und der Wahlschein in dem hierfür 
vorgesehenen Karton aufzubewahren. 

 

Bestehen Bedenken gegen die Zulassung des Wahlbriefs, so beschließt der gesamte 
Wahlvorstand über die Zurückweisung oder Zulassung des Wahlbriefes. 

Ein Wahlbrief ist zurückzuweisen, wenn 

 der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist, 
 

 dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt, 
 

 dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 
 

 weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 
 

 der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche Anzahl 
gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt versehener 
Wahlscheine enthält, 

Beispiel Landtagswahl 



7 
 

 
 der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides statt zur 

Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 
 

 kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 
 

 ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahlgeheimnis 
gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand 
enthält. 
 

Die Einsender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt; ihre 
Stimmen gelten als nicht abgegeben. Sie dürfen nicht als ungültige Stimmen gezählt 
werden. 

Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über 
den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen, fortlaufend zu nummerieren 
und der Wahlniederschrift in dem dafür vorgesehenen Umschlag beizufügen, der zu 
versiegeln ist. 

Die Wahlbriefumschläge und Wahlscheine, der nach besonderer Beschlussfassung 
zugelassenen Wahlbriefe, sind - nach Einwurf der verschlossenen Stimmzettelumschläge in 
die Wahlurne – ebenfalls samt Inhalt auszusondern, mit einem Vermerk über den 
Zulassungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen, fortlaufend zu nummerieren und der 
Wahlniederschrift in dem dafür vorgesehenen Umschlag beizufügen, der zu versiegeln ist. 

Der Schriftführer vermerkt die Anzahl der insgesamt beanstandeten und die Anzahl der nach 
Beschluss zugelassen und zurückgewiesenen Wahlbriefe unter Ziffer 2.5 der 
Wahlniederschrift. 

 
Nach Prüfung aller roten Wahlbriefe auf Zulassung bzw. Zurückweisung, sind die Wahlscheine 
zu zählen. 
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8. SCHRITT 2 – ABLAUFPLAN ZUR FESTSTELLUNG DES 
WAHLERGEBNISSES 
 

Wichtiger Praxistipp: Sie erhalten ausreichend „Schmierpapier“ und Vordrucke für die 
Schnellmeldung. Bitte nutzen Sie diese und übertragen Sie die Zahlen erst nach Abgabe der 
Schnellmeldung an das Wahlamt in die Niederschrift, falls es noch zu Korrekturen kommen 
sollte.  

 

Lesen Sie sich dringend vor dem Wahltag eine Wahlniederschrift (s. Anlage 3) 
vollständig und mit Ruhe durch, um sich mit den notwendigen Eintragungen vertraut zu 
machen.  

Die Erfahrung zeigt, dass ein erstmaliges Lesen während des Ausfüllens am Ende eines 
langen Wahltages häufig zu vermeidbaren Fehlern führt, welche spätestens bei der Prüfung 
der Wahlniederschriften in den darauffolgenden Tagen unter Mithilfe der Wahlvorsteher und 
Schriftführer geklärt und korrigiert werden müssen.  

Zur Visualisierung des gesamten Ablaufes zur Feststellung des Wahlergebnisses empfiehlt es 
sich außerdem, die Ihnen zur Verfügung gestellten Schulungsvideos anzuschauen. Diese 
finden Sie unter:  

https://www.neuss.de/rathaus/wahlportal/europawahl-2024/informationen_fuer_wahlhelfer.  

 

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses beginnt pünktlich um 18:00 Uhr.  

 
Alle nicht benötigten Unterlagen sollten vom Wahltisch entfernt werden. 

 

In jedem Briefwahlbezirk ist eine eigene Wahlniederschrift auszufüllen. In der 
Wahlniederschrift wird der Wahlablauf und das Zählgeschäft urkundlich belegt sowie das 
Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt.  

 

Die Niederschrift finden Sie in Ihrem Ordner. 

 

Die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses vollzieht sich in zwei Phasen und jeweils 
verschiedenen Arbeitsgängen: 

 in der 1. Phase werden die Wähler gezählt 
 

 in der 2. Phase werden die Stimmen gezählt, hierzu werden drei Stapel gebildet. 

 

Im Folgenden wird die Ermittlung übersichtshalber zuerst schematisch und dann 
detailliert dargestellt. 
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Zur Übersicht:  

Quelle: Schellen/Geuer, Leitfaden für die Vorbereitung und Durchführung der Europawahl 2024, S. 76. 
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A. PHASE 1 – ZÄHLUNG DER WÄHLER (§ 68 Abs. 3 und 4 EuWO): 

 

Zunächst wird die Anzahl der Wahlscheine ermittelt (wenn nicht schon im Schritt 1 erfolgt, 
da meist Anzahl der zugelassenen Wahlbriefe = Anzahl der Wahlscheine) und in der 
Niederschrift unter Ziffer 3.2.1 eingetragen.  

 

Dann werden die Stimmzettelumschläge aus der Urne entnommen und ungeöffnet gezählt. 
Die Anzahl muss mit der Gesamtzahl der bereits ermittelten Wahlscheine übereinstimmen und 
wird in der Niederschrift unter 3.2.4 und unter Ziffer 4 in die Felder B und B1 eingetragen. 
 

 
 

Bei Differenzen ist der Zählvorgang zu wiederholen. Besteht nach wie vor keine 
Übereinstimmung, so ist dies ebenfalls in der Niederschrift unter Ziffer 3.2.4 einzutragen. 
Dabei ist die Zahl der Stimmzettelumschläge für die einzutragende Zahl der Briefwähler 
entscheidend. 

 

Sodann werden die Stimmzettel den Stimmzettelumschlägen entnommen, entfaltet und wie im 
nächsten Arbeitsgang beschrieben, sortiert. 

 

Bitte denken Sie daran, dass zurückgewiesene Wahlbriefe nicht als Stimme gezählt 
werden. Sie finden daher auch keine Berücksichtigung bei der Eintragung der in die 
Felder B und B1. 
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B. PHASE 2 – ZÄHLUNG DER STIMMEN  

 

Die Auszählung gliedert sich im Wesentlichen in vier Arbeitsgänge: 

 1. Arbeitsgang:  Sortierung der Stimmzettel 
 

 2. Arbeitsgang:  Prüfung und Zählung der zweifelsfrei gültigen und ungültigen  
Stimmzettel 

 
 3. Arbeitsgang:  Auswertung der ausgesonderten Stimmzettel. 

 
 4. Arbeitsgang; Schnellmeldung 

 

Zur Erinnerung: Übertragen Sie die Zahlen bitte erst nach Abschluss des gesamten 

Auszählungsvorganges in die Niederschrift und nutzen zunächst die Auszählungsblätter! 
 

 

1. Arbeitsgang: Sortierung der Stimmzettel 

Es sind fünf Stapel zu bilden, nutzen sie hierzu die im Ordner befindlichen Stapelhilfen: 

 

 Stapel 1: Stimmzettel mit zweifelsfrei gültigen Stimmen getrennt nach  
Wahlvorschlägen. Dies sind erfahrungsgemäß die meisten Stimmzettel. 
 

 Stapel 2:  Leere Stimmzettelumschläge und ungekennzeichnete Stimmzettel 
 

 Stapel 3:  Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln  
 

 Stapel 4:  Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, die Anlass zu Bedenken   
geben und über die der Wahlvorstand später beschließen muss 
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2. Arbeitsgang: Prüfung und Zählung von Stapel 1 und 2 

Prüfung und Zählung der zweifelsfrei gültigen und ungültigen Stimmen, also 
ungekennzeichneten Stimmen 

 

 Die Beisitzer übergeben die einzelnen Stimmzettel des Stapels 1 mit den gültigen 
Stimmen, und zwar in der Reihenfolge der Wahlvorschläger auf dem Stimmzettel, 
nacheinander teils dem Wahlvorsteher, teils seinem Stellvertreter.  
 

Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden „Wahlvorschlags-
Unterstapels“ gleich lautet und sagen zu jedem Unterstapel einmal laut an für welche 
Liste er Stimmen enthält. Gibt ein Stimmzettel Anlass zu Bedenken, wird er dem Stapel 3 
zugeordnet. 

 
 

 Anschließend prüft der Wahlvorsteher den Stapel 3 mit den ungekennzeichneten 
Stimmzetteln und sagt an, dass die Stimmen ungültig sind. 

 
 

 Je zwei Beisitzer zählen nun nacheinander, die vom Wahlvorsteher geprüften 
Stimmzettelstapel mit gültigen Stimmen unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermitteln 
so die Zahl der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen. 

 
 

 Anschließend zählen sie in gleicher Weise die mit den ungekennzeichneten 
Stimmzetteln abgegebenen ungültigen Stimmen.  

 

Die so ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift (nutzen Sie 
zunächst aber die Auszählungsblätter) als sog. Zwischensummen I (ZS I) eingetragen,  

und zwar bei den gültigen Stimmen  

 unter Kennbuchstaben D1, D2,  
D3 etc. 

und bei den ungültigen Stimmen: 

o unter Kennbuchstaben C 
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3. Arbeitsgang: Auswertung von Stapel 3    

Auswertung der ausgesonderten Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln sowie der 
Stimmzettelumschläge und Stimmzettel mit Anlass zu Bedenken 

 

 Zuletzt werden die ausgesonderten Stimmzettel ausgewertet. Hier bedarf es in jedem 
Einzelfall eines Beschlusses durch den Wahlvorstand. Er entscheidet über die Gültigkeit 
jeder einzelnen Stimme, die auf den ausgesonderten Stimmzetteln abgegeben worden ist. 

 
 

 Der Wahlvorsteher gibt jede Entscheidung mündlich bekannt, sagt bei den gültigen 
Stimmen an, für welche Liste sie sind und vermerkt auf der Rückseite des Stimmzettels, 
ob die Stimme für gültig oder ungültig erklärt worden ist („g 1, g 2, u“ oder ausführlicher) 
 

 
 Die Stimmzettel sind fortlaufend zu nummerieren und als Anlage der Wahlniederschrift 

beizufügen. Dazu finden Sie einen gesonderten Umschlag in Ihrem Wahlkoffer, den Sie 
anschließend versiegeln.  

 
 

Die durch Beschluss des Wahlvorstandes für gültig und ungültig erklärten Stimmen 
sind nun den im zweiten Arbeitsgang ermittelten Zahlen hinzuzufügen. Hierzu sieht die 
Wahlniederschrift unter Abschnitt 4 die zweite Spalte der Zwischensumme II (ZS II) vor.  
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Jetzt können auch die jeweiligen Gesamtzahlen in der Spalte „Insgesamt“ ausgefüllt 
werden (auch dies sollte zunächst auf dem Auszählungsblatt erfolgen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kontrolle ist zu prüfen, ob die Zahlen C und D addiert der Zahl B entsprechen 
(C + D = B). 
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4. Arbeitsgang: Schnellmeldung  

Übertragung der Ergebnisse in die Schnellmeldung und telefonische Übermittlung des 
Ergebnisses 

Hinweis: Beantragt ein Mitglied des Wahlvorstandes vor der Unterzeichnung der Niederschrift 
eine erneute Zählung der Stimmen, so ist der Zählvorgang in vollem Umfang zu wiederholen. 
Die Gründe für die erneute Zählung sind in der Wahlniederschrift unter Ziffer 5.2 zu vermerken. 
 
 Übertragen Sie die von Ihnen ermittelten Ergebnisse in den Schnellmeldungsvordruck. 

Der Eintrag wird von zwei Mitgliedern des Wahlvorstandes geprüft. 
 

      
 

 Nun muss das Ergebnis aus dem Schnellmeldungsvordruck telefonisch (Telefonnummer: 
90-3288) an das Wahlamt weitergegeben werden. Dazu ist zunächst das auf den 
Schnellmeldungen vermerkte Passwort durchzugeben, bevor mit der Mitteilung der 
einzelnen Ergebnisse begonnen werden kann. 
 

 Hinweis: Zu der Zeit der Ergebnisübermittlung kann es vorkommen, dass die Leitung 
mehrfach bzw. längere Zeit besetzt ist, da viele Wahlvorstände gleichzeitig anrufen 
können. Trotzdem dürfen Sie auch nach mehreren vergeblichen Versuchen NICHT 
aufgeben, uns das Wahlergebnis zu übermitteln.  
 

Bedenken Sie, dass ohne das Ergebnis Ihres Wahlbezirks die Wahlergebnisse nicht nur in 
der Stadt Neuss und im Kreis, sondern auch im Land und letztlich in der Bundesrepublik 
nicht abschließend ermittelt und veröffentlicht werden können. 
 

 Erst nach Übermittlung der Schnellmeldung wird nun die Wahlniederschrift ausgefüllt 
und von allen Mitgliedern des Wahlvorstandes unterschrieben, die Anlagen 
(Schnellmeldung, Auszählungsblätter, versiegelte Umschläge) beigefügt und in den 
Wahlkoffer gepackt (s. dazu Ziffer 9 dieses Leitfadens). 

Beispiel Europawahl 
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9. RÜCKGABE DER WAHLUNTERLAGEN 
      
Sämtliche Unterlagen sind am Wahlsonntag von dem Wahlvorsteher bzw. dessen Vertreter 
persönlich im Rathaus Rundbau, Eingang 3 (Passage), Zimmer U.217, abzugeben. Der 
Wahlvorstand ist für die ordnungsgemäße Rückgabe der Materialien verantwortlich. 

 
Folgende Unterlagen sind in dem zur Verfügung gestellten Ordner zu übergeben: 
 

1. Die Briefwahlniederschrift, 

 

2. als Anlagen zu der Briefwahlniederschrift jeweils in einem versiegelten Umschlag:  

- die Wahlbriefe, die der Wahlvorstand zurückgewiesen hat 

- die Wahlscheine, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat  

- die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Wahlvorstand besonders 

beschlossen hat 

 

3. die Schnellmeldung 

 

4. die Auszählungsblätter 

 

5. jeweils in einem mit Klebeband verschlossenen und versiegelten Karton,  

- die gültigen Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach Stimmen für die einzelnen 

Listen  

- die eingenommenen Wahlscheine, soweit nicht ein besonderer Beschluss erfolgt ist 

Sollten Sie für diese Stapel mehr als die bereits beschrifteten Kartons benötigen, so 

beschriften Sie einen weiteren Karton mit dem im Koffer befindlichen Permanentmarker 

mit genau den gleichen Angaben, wie auf dem Etikett.  

 

6. jeweils in einem weiteren versiegelten Umschlag:  

- die ungekennzeichneten Stimmzettel und 

- die leer abgegebenen Stimmzettelumschläge 

          

7. das sonstige vom Wahlamt zur Verfügung gestellte Zubehör.  
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